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1 Landeskriminalamt (Kampfmittelräumdienst)  
 Az: 2015-B-259 vom 17.11.2015 

 
 

1.1 Hiermit teile ich Ihnen mit, dass für das Gebiet 
(siehe Betreffzeile) keine Auskunft zur Kampfmit-
telbelastung gem. § 2 Abs. 3 Kampfmittelverord-
nung S-H erfolgt. 
Eine Auskunftseinholung beim Kampfmittelräum-
dienst S-H ist nur für Gemeinden vorgeschrieben, 
die in der benannten Verordnung aufgeführt sind. 
Die Gemeinde Schacht-Audorf liegt in keinem uns 
bekannten Bombenabwurfgebiet. 
Für die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus 
Sicht des Kampfmittelräumdienstes keine Beden-
ken. 
Zufallsfunde von Munition sind jedoch nicht gänz-
lich auszuschließen und unverzüglich der Polizei 
zu melden (...). 
 

Kenntnisnahme. 

2 Archäologisches Landesamt  
 
 

Az: bplan24-Schacht-Audorf-RE vom 
20.10.2015 
 

 

2.1 Wir können zurzeit keine Auswirkungen auf ar-
chäologische Kulturdenkmale gem. § 2 (2) DSchG 
in der Neufassung vom 30.12.2014 durch die Um-
setzung der vorliegenden Planungen feststellen. 
Daher haben wir keine Bedenken und stimmen 
den vorliegenden Planunterlagen zu. 
Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: 
Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies 
unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde 
der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. 
Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentü-
merin oder den Eigentümer und die Besitzerin 
oder den Besitzer des Grundstücks oder des Ge-
wässers, auf oder der in dem Fundort liegt, und für 
die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur 
Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die 
Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten be-
freit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten 
haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in 
unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es 
ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen 
von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung 
erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen 
seit der Mitteilung. 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur 
Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürli-
chen Bodenbeschaffenheit. 
 

Kenntnisnahme 
Die Begründung beinhaltet bereits einen entspre-
chenden Hinweis. 

3 Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume – Untere Forstbehörde 

 

 Az: 74.14.22 vom 19.10.2015 
 

 

3.1 (...) keine Anregungen oder Bedenken 
 

Kenntnisnahme. 
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4 Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume – Technischer Umweltschutz 

 

 Az: Id/7515 vom 22.10.2015 
 

 

4.1 (...) werden hinsichtlich der von hier zu vertreten-
den immissionsrechtlichen Belange keine Beden-
ken oder Anregungen vorgebracht. 
 

Kenntnisnahme. 

5 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein 
GMSH 

 

 Az: 2713.21 vom 29.10.2015 
 

 

5.1 (...) keine Einwände, da keine Landesliegenschaf-
ten betroffen sind. 
 

Kenntnisnahme. 

6 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 
und Dienstleistungen der Bundeswehr 

 

 
 

Az: Infra I 3 – 35-60-00 vom 20.10.2015 
 

 

6.1 Der Standort der o.a. Maßnahme befindet sich im 
Bauschutzbereich des militärischen Flugplatzes 
Hohn. Es wird aus Flugsicherungsbelangen dem 
Bauvorhaben bei Ein- und Zweifamilienhäuser 
zugestimmt.  
Die Bauhöhen nach § 12 LuftVG sind einzuhalten. 
Sollte es bei zukünftigen Bauvorhaben zum Ein-
satz von Kränen kommen, sind diese gesondert 
zur Prüfung und Bewertung beim Bundesamt für 
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr, Fontainengraben 200, 53123 
Bonn einzureichen. Einen Antrag auf Genehmi-
gung Kraneinsatz habe ich Ihnen beigelegt, den 
Sie bitte den Bauherren zur Verfügung stellen. 
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass es aufgrund 
der Nähe zum Flugplatz zu Einschränkungen in 
der Kranhöhe kommen kann. 
 

Kenntnisnahme. 

6.2 Es wird darauf hingewiesen, dass Beschwerden 
und Ersatzansprüche, die sich auf die vom Flug-
platz/Flugbetrieb ausgehenden Emissionen wie 
Fluglärm etc. beziehen, nicht anerkannt werden. 
Bei Änderung der Bauhöhe, des Bautyps oder der 
Standortkoordinaten ist das Bundesamt für Infra-
struktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr erneut zu beteiligen. 
 

Kenntnisnahme. 

7 Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau  
 Az: 3114SB3-213.2-303-NOK/38-24 vom 

19.11.2015 
 

 

7.1 Zunächst möchte ich mich dafür bedanken, dass 
Sie in Abschnitt 11.5 auf die Anzeigepflichten bei 
Änderungen von Einleitungen in den Nord-Ostsee-
Kanal ausdrücklich hingewiesen haben. 
 

Kenntnisnahme. 

7.2 Ergänzend zu meiner Stellungnahme vom 
25.06.2015 
• weise ich darauf hin, dass die  Kompensations-

Berücksichtigung 
Die Fläche „Am Brook“ wird nicht mehr für die 
Neuanlage von Feldgehölzen herangezogen. Die 
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fläche „Am Brook“ im Trassenverlauf meiner 
Richtfunkstrecke liegt. Die bestehende Richt-
funkstrecke wird für die Signalübertragung von 
sicherheitsrelevanten Daten für die Verkehrssi-
cherung des NOK verwendet. Die Richt-
funkstrecke ist von bedeutender Wichtigkeit. An 
das System werden für die Gewährleistung der 
Sicherheit sehr hohe Anforderungen, insbeson-
dere an die Verfügbarkeit gestellt. Die Verfüg-
barkeit wird durch „Einbauten“ jeglicher Art im 
Wellen-Ausbreitungsbereich gestört. 
Für die Kompensationsfläche im Bereich des 
Trassenkorridors darf der Bewuchs deshalb ei-
ne Höhe von 35 m ü NN nicht überschreiten. 
Durch Auswahl der Gehölze und / oder ggf. 
spätere Gehölzpflegemaßnahmen zu Lasen 
des Verantwortlichen dieser Anpflanzung – ist 
die maximal zulässige Höhe von 35 m ü NN si-
cherzustellen. 

 

Kompensationsmaßnahme Feldgehölz, die vorge-
sehen war, wird auf einer anderen gemeindlichen 
Fläche umgesetzt.   

7.3 • weise ich darauf hin, dass neben den Einleitun-
gen über die ggf. vorhandene Kanalisation auch 
bei indirekten Einleitungen über Bäche, Gräben 
oder ähnliches meine Belange betroffen sein 
können. Zumeist ist davon auszugehen, dass 
diese Einleitungen letztlich im Nord-Ostsee-
Kanal eingeleitet werden. Durch die zusätzliche 
Beaufschlagung des Vorfluters ändert sich da-
mit die entsprechende Einleitung in den Nord-
Ostsee-Kanal. Auch diese bedarf der Anzeige 
mit entsprechenden Nachweisen. 

 

Kenntnisnahme. 
Zum entsprechenden Zeitpunkt wird eine Anzeige 
beim zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamt 
eingereicht. 

 Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau 
Az: 3114SB9-213.2-303-NOK/38-24 vom 25.06.2015 
 

Vorschlag zur Behandlung 

 Durch das Vorhaben bin ich in der Wahrnehmung mei-
ner Aufgaben nicht betroffen, sofern keine zusätzlichen 
Einleitungsmengen (Niederschlag oder Schmutzwas-
ser) direkt oder indirekt in den Nord-Ostsee-Kanal ein-
geleitet werden. 
 

Kenntnisnahme. 
Das Entwässerungskonzept sieht vor, dass unbelaste-
tes Oberflächenwasser auf den Wohnungsbaugrund-
stücken zur Versickerung gebracht wird, wo die Boden-
verhältnisse dafür geeignet sind. Auf den Wohnungs-
baugrundstücken, wo keine Versickerung von unbelas-
tetem Niederschlagswasser möglich ist, muss das je-
weilige Grundstück an die öffentliche Regenwasserka-
nalisation angeschlossen werden. 
Die Schmutzwasserentwässerung erfolgt über einen 
Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisati-
on. 
 

 In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Anzei-
gepflichten, die sich aus § 31 Bundeswasserstraßenge-
setz ergeben. 
 

Änderungen von Einleitungen in den Nord-Ostsee-
Kanal werden im Rahmen der Erschließungsplanung 
dem Wasser- und Schifffahrtsamt detailliert angezeigt. 
 

8 Eisenbahn-Bundesamt  
 Az: 57140-571pt/009-2015#186 vom 02.11.2015 

 
 

8.1 (...). Das Plangebiet des BP 24 befindet sich in 
einer so ausreichenden Entfernung zu den Be-
triebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes, dass 
seitens des Eisenbahn-Bundesamtes keine Be-
denken bestehen. 
Eine weitere Beteiligung wird nicht gewünscht. 

Kenntnisnahme. 
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9 Deutsche Telekom  
 Az: PTI 11, Asmus Remmer; 4331/582/15 vom 

27.10.2015 
 

 

9.1 Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den 
Bebauungsplan aufzunehmen: 
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete 
und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone 
in einer Breite von ca. 0,30 m für die Unterbrin-
gung der Telekommunikationslinien der Telekom 
vorzusehen. 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das 
"Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische 
Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungs-
gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 
Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, 
zu beachten. 
Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baum-
pflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erwei-
terung der Telekommunikationslinien der Telekom 
nicht behindert werden. 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommuni-
kationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem 
Straßenbau und den Baumaßnahmen der ande-
ren Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn 
und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im 
Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom 
Technik GmbH unter der im Briefkopf genannten 
Adresse so früh wie möglich, mindestens 2 Mona-
te vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 
 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung im Rahmen 
der Erschließungsplanung. 

10 Kreis Rendsburg-Eckernförde  
 19.11.2015 

 
 

10.1 Durch die vorliegende Planung sollen ca. 38 
Wohnbaugrundstücke geschaffen werden. Durch 
die Zulässigkeit von Einzel- und Doppelhäusern 
ohne weitere Einschränkungen kann davon aus-
gegangen werden, dass die Voraussetzung für die 
Errichtung von eventuell 50 Wohneinheiten ge-
schaffen werden. Trotz der Lage der Fläche in 
Anbindung an den bestehenden Siedlungszu-
sammenhang, der Aktualisierung der Erhebung 
der Innenentwicklungspotenziale sowie den inter-
kommunalen Abstimmungen im Rahmen der der-
zeitigen Fortschreibung der Gebietsentwicklungs-
planung für den Stadt- und Umlandbereich 
Rendsburg genügt die Begründung für die Aus-
weisung neuer Wohnbauflächen in dem vorlie-
genden Ausmaß den hieran zu stellenden Anfor-
derungen noch nicht.  
 

Kenntnisnahme. 

10.2 So beziehen sich die bislang betrachteten Poten-
ziale der Innenentwicklung lediglich auf bislang 
unbebaute Flächen. Unklar ist dagegen, auf wel-
che Weise die Gemeinde Schacht-Audorf auch 
andere Potenziale der Innenentwicklung wie die 
Nachnutzung gewerblicher oder landwirtschaftli-
cher Betriebe sowie vorhandener Leerstände be-

Kenntnisnahme. 
Es wird auf die interkommunale Zusammenarbeit 
im Rahmen des GEP Rendsburg verwiesen (vgl. 
Landesentwicklungsplan Kapitel 2.5.2, Absatz 6), 
in dem die Gemeinde Schacht-Audorf vertreten ist. 
Der Vorstand der Entwicklungsagentur für den 
Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AÖR hat 
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trachtet hat. Bei einem Innenentwicklungspotenzi-
al von ca. 50 Wohneinheiten in den Potenzialka-
tegorien A + B sowie einem zusätzlichen Woh-
nungsleerstand von 48 Wohnungen gemäß Zen-
sus 2011, besitzt die Gemeinde erhebliche Poten-
ziale der Innenentwicklung. 
 

in seiner Sitzung am 19.08.15 festgestellt, dass die 
geplante Entwicklung des B-Plans Nr. 24 im Ein-
klang zum geltenden Entwicklungsplan steht. 
Die Gemeinde Schacht-Audorf hat sich zudem 
über einen längeren Zeitraum mit dem Thema der 
Innenentwicklung auseinandergesetzt.  
Sie hat in Ihrer Innenentwicklungspotenzialanalyse 
(GEP Rendsburg, Innenentwicklungspotenziale, 
Teilbericht, 002-04 Schacht-Audorf, 27.06.2011) 
sämtliche für den Wohnungsbau geeigneten Flä-
chen im städtebaulichen Innenbereich sowie sons-
tige für den Wohnungsbau planungsrechtlich gesi-
cherten Flächen untersucht, darunter befinden sich 
auch Hofstellen und andere betriebliche Flächen-
potenziale, sofern diese nach ihrer rechtskräftigen 
Ausweisung für den Wohnungsbau zur Verfügung 
stehen würden (also keine GE, GEe, GI, Gemein-
bedarfsflächen, SO, Grünflächen, etc.). 
Die Innenentwicklungspotenziale der Gemeinde 
Schacht-Audorf wurden im Jahr 2015 in 2 weiteren 
Begutachtungen aktualisiert (GEP-Entwicklungs-
plan - Fortschreibung; Stand: Januar 2015 / ak-
stadt-art - Aktualisierung im Rahmen der FNP-
Neuaufstellung; Stand: November 2015). Es ver-
bleiben mit Stand November 2015 20 WE in der 
Kategorie A und 84 WE in der Kategorie B. Die 
Aktualisierungen werden voraussichtlich im Früh-
jahr 2016 von der Gemeinde Schacht-Audorf be-
schlossen, anschließend folgt i.d.R. der Beschluss 
des GEP. 
Da die Potenzialflächen sich jedoch vereinzelt über 
das gesamte Gemeindegebiet verteilen und zudem 
durch vielschichtige Realisierungshemmnisse ge-
prägt sind, ist es aus gemeindlicher Sicht erforder-
lich, die Flächen des Plangeltungsbereichs des B-
Plans Nr. 24 als künftiges Siedlungsgebiet auszu-
weisen, um den Bedarf an Wohnbauflächen der 
Gemeinde zu decken.  
In der GEP-Fortschreibung „Aufstellung und Be-
rechnung der Entwicklungsflächen“ (Stand: April 
2015) wurde weiterhin für den Zeitraum 2016 - 25 
angenommen, dass im Rahmen der Innenentwick-
lung ca. 4 WE pro Jahr entwickelt werden (das 
entspricht ca. 40 WE für diesen Zeitraum). Dies 
dokumentiert den Willen der Gemeinde und des 
GEP-Rendsburg, die ermittelten Innenentwick-
lungspotenzialflächen, so weit wie möglich, umzu-
setzen. 
Zum bestehenden Leerstand ist anzumerken, dass 
ein funktionierender Wohnungsmarkt einen Be-
stand an kurzfristig leer stehenden Wohnungen 
(sogenannte Mobilitätsreserve), die Quote beträgt 
jährlich 2,5 % des Bestandes. 
 

10.3 Hinzu kommt, dass die Notwendigkeit einer Pla-
nung im Hinblick auf die künftigen Veränderungen 
im Zuge des demografischen Wandels nicht mit 
der pauschalen Aussage eines Bedarfs an Wohn-
baufläche begründet werden sollte. Der konkrete  

Berücksichtigung. 
Aus der GEP-Fortschreibung „Mengengerüst zur 
Fortschreibung des Flächen-Entwicklungsplanes 
2015-2025“ (Stand: Mai 2015) wird für die Ge-
meinde Schacht-Audorf für den Zeitraum 2011 - 
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Bedarf nach Wohnungen im Einfamilienhausseg-
ment sollte aus der Analyse der  prognostizierten 
Bevölkerungsentwicklung begründet werden. 
Ergibt sich ein entsprechender Bedarf nicht, ist 
das Angebotssegment zu ändern bzw. die Fläche 
zu reduzieren. 
 

2025 ein Bevölkerungsrückgang von ca. 170 - 180 
EW (ca. -3,8%) prognostiziert. Für das Gebiet der 
GEP wird ebenfalls ein Bevölkerungsrückgang von 
2.592 Personen (-3,7%) prognostiziert. Daraus ist 
eine ungefähr parallel laufende Entwicklung von 
Gemeinde und GEP-Gebiet ersichtlich. 
In einer Neuberechnung des Wohnbaulandbedarfs 
2014 - 25 für das Gebiet des GEP wird ein Woh-
nungsneubaubedarf von 1.615 WE (entspricht ca. 
4,6% des Wohnungsbestands von 2009) errechnet 
(v.a. aufgrund von Ersatzbedarfen und Mobilitäts-
reserven). Unter der Annahme einer weiterhin 
parallelen Entwicklung von Gemeinde und GEP-
Gebiet errechnet sich für die Gemeinde Schacht-
Audorf ein Neubaubedarf von ca. 100 WE für den 
Zeitraum 2014 - 2025. Dies untermauert die ge-
meindliche Einschätzung nach neuen Wohnbau-
flächen. 
Zudem verzeichnet die Gemeinde während des 
Aufstellungsverfahrens zum B-Plan Nr. 24 eine 
große Nachfrage nach Baugrundstücken, dabei 
übersteigt die Anzahl der Interessenten die Zahl 
der geplanten Grundstücke im B-Plangebiet.  
 

10.4 Die auf Seite 41 des Umweltberichtes dargestellte 
Ausgleichsfläche ist in der sich im Verfahren be-
findlichen Neuaufstellung des Flächennutzungs-
plans der Gemeinde als „Wohnbauliche Potenzial-
fläche der 2. Priorität nach SUK (2016)“ darge-
stellt. Der planerische Widerspruch ist zu prüfen, 
insbesondere da Ausgleichsflächen dauerhaft zu 
erhalten und zu sichern sind. Der Nachweis über 
die Flächen für den zu erbringenden Ausgleich 
muss spätestens zum Satzungsbeschluss erfol-
gen. Entsprechende vertragliche Vereinbarungen 
sind den Ausfertigungen des Bebauungsplans 
beizufügen. 
 

Berücksichtigung. 
Die im Umweltbericht dargestellte Ausgleichsflä-
che „ Am Brook“ wird nicht mehr für die Kompen-
sationsmaßnahmen herangezogen. Die vorgese-
henen Ausgleichsmaßnahmen werden zum Teil 
auf einer anderen gemeindeeigenen Fläche umge-
setzt. Der nachzuweisende Knickersatz wird über 
ein Ökokonto abgedeckt. Es wird eine erneute 
eingeschränkte Beteiligung und eine öffentliche 
Auslegung mit dem aktualisierten Ausgleichskon-
zept erfolgen.  

10.5 Die Erschließung und städtebauliche Anordnung 
sowie die Begründung der textlichen Festsetzun-
gen sind in sich schlüssig aufbereitet. Ich bitte 
dennoch um Beachtung folgender redaktioneller 
Hinweise: 
• Die mit der Zweckbestimmung „Elektrizität, 

Trafo-Station“ gekennzeichnete Fläche sollte 
gemäß ihrer zukünftigen Nutzung nicht als öf-
fentliche Grünfläche sondern als Fläche für 
Versorgungsanlage gemäß Nr. 7 PlanZV ge-
kennzeichnet sein. 

• In der Planausfertigung ist auf die Lesbarkeit 
der Darstellungen zu achten. In der vorliegen-
den verkleinerten Ausfertigung sind insbeson-
dere die möglichen Grundstücksparzellierungen 
kaum erkennbar. 

• In der Planausfertigung ist zudem die Lesbar-
keit der bestehenden Flurstücke sicherzustel-
len. In der vorliegenden verkleinerten Ausferti-
gung liegen diese teilweise in der Zeichenrei-
henfolge hinter anderen Festsetzungen, so 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Tlw. Berücksichtigung. 
Da zum jetzigen Zeitpunkt der genaue Standort 
der Trafo-Station nicht bekannt ist, dokumentiert 
das Planzeichensymbol an dieser Stelle den der-
zeit beabsichtigten Standort, eine flächenhafte 
Festsetzung ist nicht erforderlich. 
 
Die Lesbarkeit der Planzeichnung (mögliche Par-
zellierung, Flurstücksnummern, etc.) wird verbes-
sert. 
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dass die Flurstücksnummern nicht lesbar sind. 
Gebäudebestand, Flurstücksgrenzen und -
nummern sind als Darstellungen ohne Norm-
charakter auch in die Legende aufzunehmen. 

• Zur Eindeutigkeit der Abgrenzung zwischen 
privater und öffentlicher Grünfläche im Zentrum 
des Plangebietes sollten zwei unterschiedliche 
Grüntöne oder alternativ das Planzeichen „Ab-
grenzung unterschiedlicher Nutzungen“ gemäß 
Nr. 15.5 PlanZV verwendet werden. 

• Zur Eindeutigkeit sollten die Nachtzone 2 und 
der Teilbereich 2 gemäß Ziffer 3.1 der textli-
chen Festsetzungen auch in die Planzeichnung 
übernommen werden. 

• Gemäß Kapitel 6.2 der textlichen Begründung 
dürfen Zufahrten und Stellplätze in den Vor- 
zonen (Bereich zwischen Baugrenze und Stra-
ßenbegrenzungslinie) lediglich ausnahmsweise 
errichtet werden. Die Aussage sollte dahinge-
hend angepasst werden, dass diese Anlagen 
allgemein zulässig sind. Ansonsten bestünde 
ein Widerspruch zu der entsprechenden textli-
chen Festsetzung Nr. 1.2, Satz 2. 

 

 
 
 
 
Die Eindeutigkeit der Abgrenzung zwischen priva-
ter und öffentlicher Grünfläche wird in der Plan-
zeichnung verdeutlicht. 
 
 
 
Die Darstellung der Nachtzone 2 und des Teilbe-
reichs 2 wird redaktionell in der Planzeichnung 
ergänzt. 
 
Die Begründung wird in diesem Punkt entspre-
chend angepasst. 

10.6 Fachdienst Umwelt (untere Naturschutzbehör-
de) 
Es ist eine genauere, standortbezogene Auswahl 
der Gehölzarten anzugeben. Eine Entwicklungs-
pflege ist vorzusehen einschließlich des späteren 
Abbaus des Zauns. 
 

 
 
Berücksichtigung 
Die Begründung wird um eine Pflanzenliste er-
gänzt. Eine Entwicklungspflege ist bereits in der 
Maßnahmenbeschreibung der Neuanlage von 
Feldgehölzen enthalten.  
 

 Die diversen fachgerecht durchzuführenden Kom-
pensationsmaßnahmen müssen spätestens ein 
Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplans her-
gestellt werden und sind dann dauerhaft zu erhal-
ten. Es erfolgt eine Eintragung in das Kompensa-
tionsflächenkataster des Kreises. Es ist die Fertig-
stellung anzuzeigen, und es ist eine Abnahme 
erforderlich. 
  

Berücksichtigung 
Die Gemeinde wird die Kompensationsmaßnah-
men umgehend umsetzen. Es wird zu gegebener 
Zeit die Fertigstellung angezeigt und ein Abnahme-
termin vereinbart.  

 Mit Inkrafttreten der Satzung ist der vollständige 
Nachweis des Erwerbs aus den genannten Öko-
konten zu führen. 
 

Berücksichtigung 
Die Verträge für den Erwerb der Ökopunkte zum 
Ausgleich der Eingriffe liegen unterschrieben beim 
Satzungsbeschluss vor. 
 

10.7 Fachdienst Umwelt (untere Wasserbehörde, 
Gewässeraufsicht) 
Sofern eine Versickerung des Oberflächenwas-
sers auf den Grundstücken erfolgen soll, ist ein 
Abwasserbeseitigungskonzept aufzustellen und 
von der Unteren Wasserbehörde genehmigen zu 
lassen. 
 

 
 
Kenntnisnahme und Berücksichtigung im Rahmen 
der Baugenehmigungsplanung. 

10.8 Fachdienst Umwelt (untere Bodenschutzbe-
hörde)  
Die Stellungnahme vom 10.07.2015 hat weiterhin 
Bestand. 
 

 
 
Kenntnisnahme. 
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 Fachdienst Umwelt (untere Bodenschutzbehörde) 
10.07.2015 
 

Vorschlag zur Behandlung 

 Es bestehen unter Beachtung der nachfolgenden Aufla-
gen keine Bedenken gegen die vorgesehene Planung: 
 

 

 - Bei zusammenhängenden Bauvorhaben mit einer 
Fläche von > 2.500 qm ist ein Bodenmanagement-
konzept zu erstellen und der zuständigen unteren 
Bodenschutzbehörde zur .Abstimmung vorzulegen. 

- Humoser Oberboden ist nach § 202 BauGB und §§ 
1,4 BBodSchG zu behandeln. 

- Der Einsatz von Baumaschinen (hier die Nutzung 
unbefestigter Flächen) ist auf das notwendige Maß 
zu reduzieren um irreversiblen Bodenverdichtungen 
vorzubeugen. 

- Ausgehobene Bodenmassen sind nach Boden-
schichtung getrennt zu lagern und bei einem Wie-
dereinbau profilgerecht zu verfüllen. Nicht wieder 
verbauter humoser Oberboden ist gemäß § 202 
BauGB und §§ 1,4 BBodSchG in geeigneter Weise 
wieder zu verwerten. 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung im Rahmen der 
Erschließungsplanung. 

 - Der Versiegelungsgrad von Bodenflächen ist auf das 
absolut Notwendige zu minimieren. 
Hierzu sind: 
1. Zuwegungen und Stellflächen für PKW auf Privat-
grundstücken wasserdurchlässig auszubilden und 
2. Terrassenflächen wasserdurchlässig auszubilden. 

 

Berücksichtigung im Text-Teil B. 

 Innerhalb des Plangeltungsbereichs befinden sich nach 
heutigem Kenntnisstand keine Altablagerungen und 
keine Altstandorte. 

 

Kenntnisnahme. 

 Sollten bei der Bauausführung organoleptisch auffällige 
Bodenbereiche angetroffen werden, ist die untere Bo-
denschutzbehörde des Kreises umgehend zu informie-
ren. 

 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung im Rahmen der 
Erschließungsplanung. 

11 Handwerkskammer Flensburg  
 21.10.2015 

 
 

11.1 Anregungen und Bedenken werden nicht vorge-
bracht. 
 

Kenntnisnahme. 

12 Industrie- und Handelskammer zu Kiel  
 22.10.2015  
12.1 Gegen das oben genannte Planverfahren erhebt 

die IHK zu Kiel keine Bedenken. 
 

Kenntnisnahme. 

13 Schleswig-Holstein Netz AG, 21.10.2015  
   
13.1 Wir verweisen auf unsere Anmerkungen unseres 

Schreibens vom 08.07.2015, die weiterhin Be-
stand haben. 
 

Kenntnisnahme. 

14 Schleswig-Holstein Netz AG, 30.10.2015  
   
14.1 (...) aus Ihren Planunterlagen ist ersichtlich, dass 

ein Trafostationsplatz berücksichtigt wurde. 
Unser Schreiben vom 8. Juli hat weiterhin Be-
stand. 
 

Kenntnisnahme. 
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 Schleswig-Holstein Netz AG 
08.07.2015 
 

Vorschlag zur Behandlung 

 Aufgrund Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass unse-
rerseits keine Bedenken bestehen, sofern bei der Bau-
maßnahme unsere Versorgungsleitungen berücksichtigt 
werden. Für Ihre Planung notwendige Bestandspläne 
der Schleswig-Holstein Netz AG erhalten Sie unter: 
leitungsauskunft@sh-netz.com. 
 

Eine Leitungsauskunft zu den bestehenden Versor-
gungsleitungen wurde gestellt, die entsprechenden 
Pläne wurden bereitgestellt und an den Vorhabenträger 
weitergeleitet. Die Leitungen werden im Rahmen der 
Erschließungsplanung berücksichtigt. 
Vorhandene Leitungen innerhalb des Plangeltungsbe-
reichs befinden sich im Bereich des Wendehammers 
Breslauer Straße (Gasmitteldruckleitung) sowie im west-
lichen Teilbereich des Plangebiets (inaktive Mittelspan-
nungsleitung - 20 kV -).  
 

 Die Anpflanzung von Bäumen im Bereich unserer Lei-
tungstrassen bitten wir mit uns abzustimmen, um später 
Schäden an unseren Versorgungsleitungen und damit 
Versorgungsstörungen zu vermeiden. Das direkte Be-
pflanzen von Energietrassen sollte grundsätzlich ver-
mieden werden. 
Wir geben nur dann unsere Zustimmung zum Anpflan-
zen von Bäumen im Bereich von Versorgungsleitungen, 
wenn etwa durch Schutzmaßnahmen sichergestellt 
wird, dass jede Gefährdung der Versorgungsleitung 
ausgeschlossen ist. Die Kosten der Schutzmaßnahmen 
haben, soweit nicht anders vereinbart, die Veranlas-
senden der Bepflanzung zu tragen. 
Damit es bei der Erschließung dieses Bebauungsgebie-
tes nicht zu unnötigen Bauverzögerungen kommt, 
möchten wir die für unsere Versorgungsleitungen erfor-
derlichen Leistungen für Tiefbau und Verlegung in die 
Gesamtausschreibung des Bauvorhabens integrieren. 
Hierfür bitten wir um Nennung Ihres Ansprechpartners 
(z.B. Planungsbüro) rechtzeitig vor Ausschreibungsbe-
ginn. 
Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass für den Ausbau 
des Versorgungsnetzes innerhalb des Bebauungspla-
nes ein Zeitraum von 3 Monaten benötigt wird und bit-
ten daher um entsprechende Abstimmung für die Bau-
durchführung.  
 

Kenntnisnahme. 

 Die elektrische Energieversorgung im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes Nr. ??? werden wir von einer 
Trafo-Station aus durchführen, die wir im Zuge der 
Erschließung des Baugebiets erstellen werden. 
Für den geplanten Stationsstandort benötigen wir eine 
Fläche von mindestens 3m x 5m. Wir schlagen vor, das 
Grundstück separat zu vermessen und im Gemeindeei-
gentum zu belassen. Zu einem späteren Zeitpunkt wer-
den wir die Eintragung einer Grunddienstbarkeit für die 
Fläche, die uns kostenlos zur Verfügung gestellt werden 
muss, beantragen. 
 

Berücksichtigung. 
Innerhalb der öffentlichen Grünflächen wird eine Fläche 
für eine Trafostation vorgesehen. 

15 Amt Hüttener Berge  
 Az: 621.41 / IIIb4 / 201389 vom 22.10.2015 

 
 

15.1 Seitens der Gemeinde Borgstedt werden keine 
Anregungen vorgetragen. 
 

Kenntnisnahme. 

16 Stadt Büdelsdorf  
 20.11.2015 

 
 

16.1 (...) keine Anregungen  
 

Kenntnisnahme. 


